
Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der hier näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein.

Die Tagesordnung ist beigefügt.

Hennef, 05.09.2013

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Keuenhof
Ausschussvorsitzende
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Wochentag Datum Uhrzeit
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Sehr geehrte Damen und Herren,

nachträglich erhalten Sie zu meiner Einladung folgende Dokumente:
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Beschlussvorlage

Amt: Umweltamt TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2013/3211 Anlage Nr.: ______

Datum: 28.08.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Umweltschutz,
Dorfgestaltung und Denkmalschutz

17.09.2013 öffentlich

Tagesordnung

Vorstellung des Burggartens auf der Burg Blankenberg

Beschlussvorschlag

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Der Ausschuss spricht dem Verein Freundeskreis Burggarten Blankenberg für sein langjähriges
Engagement bei dem Aufbau des Burggartens seinen aufrichtigen Dank aus.

Begründung

Die Stadt Hennef möchte ihre Grünflächen in verschiedenen Typen und besonderen
Ausprägungen erhalten und entwickeln. Eine Besonderheit stellt sicherlich der Burggarten auf
dem Plateau der Burg Blankenberg dar. Ausgangspunkt war die in den 80er Jahren
begonnene, mehrjährige umfassende Sanierung der Burg. Die Arbeiten geboten zwar dem
fortschreitenden Verfall der Ruine Einhalt, bedeuteten aber für den Bewuchs eine
Verschlechterung der Lebensbedingungen. Als ein Baustein bei der Kompensation der
Eingriffsfolgen wurde die Anlage eines Gartens auf dem Zwingerplateau beschlossen. Einige
Relikte hier und im Umfeld der Burg gaben Zeugnis von Gartennutzungen der Vergangenheit.
Auch die Artenvielfalt und Vitalität des Aufwuchses ließ sehr günstige Bodenverhältnisse
erkennen. Da die Betreuung eines Gartens, noch dazu mit hohen Ambitionen, die
Möglichkeiten von Bauhof und Burg-Betreuer übersteigt, wurde 2003 Freiwillige für die
reizvolle, aber zeitaufwändige und anspruchsvolle Tätigkeit gesucht. Das Gesuch stieß auf das
Interesse von Susanne, Dorothea und Alexander Heyd sowie anderen Hennefer Bürgern, die in
den Folgejahren in mehreren Schritten die Idee eines Burggartens verwirklichten. Der Auf- und
Ausbau des Gartens wurde von intensiver Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Für die Arbeiten und
zur Förderung der Anlage wurde 2008 ein eigener Verein gegründet (Freundeskreis Burggarten
Blankenberg).
Die Vereinsvorsitzende Susanne Heyd wird in der Sitzung die Idee, die Grundsätze und die
Entwicklung des Burggartens Blankenberg vorstellen.

Hennef (Sieg), den 29.08.2013



Klaus Pipke
Bürgermeister



Beschlussvorlage

Amt: Umweltamt TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2013/3183 Anlage Nr.: ______

Datum: 17.07.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Umweltschutz,
Dorfgestaltung und Denkmalschutz

17.09.2013 öffentlich

Tagesordnung

Kommunales Klimaschutzkonzept für die Stadt Hennef
Antrag der CDU Fraktion vom 20.06.2013

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, für die Stadt Hennef ein kommunales Klimaschutzkonzept
aufzustellen. Im Haushalt sind die hierfür erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Begründung

„Ein Klimaschutzkonzept dient als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für
zukünftige Klimaschutzanstrengungen und evtl. Maßnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel. Das Klimaschutzkonzept zeigt kommunalen und anderen Entscheidungsträgern,
welche technischen und wirtschaftlichen CO2-Minderungspotenziale bestehen und welche
Maßnahmen zur Verfügung stehen, um kurz-, mittel- und langfristig CO2-Emissionen
einzusparen und Energieverbräuche zu senken. Gleichzeitig legt es Ziele zur Minderung der
CO2-Emissionen fest und beschreibt, wie die Erfüllung dieser Ziele kontrolliert werden kann.
Klimaschutzkonzepte umfassen alle klimarelevanten Bereiche. Bei Kommunen sind das in der
Regel mindestens die eigenen Liegenschaften, die Straßenbeleuchtung, die privaten Haushalte
und die Bereiche Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Industrie, Verkehr, Abwasser und
Abfall.
Wenn der Wunsch besteht, einzelne klimarelevante Bereiche (eigene Liegenschaften, Mobilität,
Anpassung an den Klimawandel etc.) detaillierter zu betrachten, bietet sich stattdessen oder
zusätzlich zum Klimaschutzkonzept die Erstellung eines entsprechenden Teilkonzepts an.“ (vgl.
BMU, Merkblatt Erstellung von Klimaschutzkonzepten 2012).

Die Stadt Hennef hat die relevanten Punkte zum Klimaschutz vielfach im Zusammenhang mit
Energiefragen thematisiert. 1994 wurde vom Bonner Büro Eberhard ein Energiekonzept
aufgestellt. Breite Resonanz fand auch die vom Kreis beauftragten Studien „EnergieRegion
Rhein-Sieg - Bericht zur Modellstudie für erneuerbare Energien und autarke Regionen im
Rhein-Sieg-Kreis – räumliche Analysen für eine nachhaltige Energieversorgung“ (2008)
„EnergieRegion Rhein-Sieg – Maßnahmen und Projekte –„ (2009). Auf Maßnahmenebene
konzentrierten sich die Bemühungen um Energieeffizienz vor allem auf die Einzelobjekte.
Neben den regelmäßigen Erneuerungen und Neubauten in der städtischen Gebäudewirtschaft
brachte v.a. das Konjunkturprogramm 2009 eine Reihe von klimarelevanten Verbesserungen



im Bereich Heiztechnik, Dämmung und Gebäudesanierung.

Ein Klimaschutzkonzept mit der deutlich umfassenderen o.g. Zielsetzung wurde für die
kommunale Ebene noch nicht erarbeitet. Da sich sowohl der Bund als auch das Land hohe
Klimaschutzziele gesteckt haben, wird die Konzepterarbeitung relativ weitreichend gefördert
(ca. 65 %), was auch eine zügige Inangriffnahme nahelegt.

Hinsichtlich Methodik, Themenbreite, Schwerpunkte und Umsetzungsstrategie gibt es eine
breite Palette von Möglichkeiten. Um zunächst einen Überblick und nachfolgend Empfehlungen
für eine sinnvolle Herangehensweise in Hennef zu bekommen, wurde zur Sitzung ein Referent
des „PlattformKlima“ der EnergieAgentur.NRW eingeladen, zu dessen Aufgaben es zählt
„Kommunen effektive Hilfestellung bei der Erstellung von Klimaschutzkonzepten zu leisten und
bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgeanpassung zu beraten.“
(EnergieAgentur.NRW).

Hennef (Sieg), den 05.09.2013

Klaus Pipke
Bürgermeister









Beschlussvorlage

Amt: Umweltamt TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2013/3182 Anlage Nr.: ______

Datum: 17.07.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Umweltschutz,
Dorfgestaltung und Denkmalschutz

17.09.2013 öffentlich

Tagesordnung

Richtlinie der Stadt Hennef ( Sieg) über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine für die
Pflege von städtischen Grünflächen
Anhebung der Tarife

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt
Hennef stimmt der Anpassung der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine
für die Pflege von städtischen Grünflächen im vorgeschlagenen Umfang zu.
Die erforderlichen Mittel sind ab 2014 im Haushalt zu etatisieren.

Begründung

Seit Jahrzehnten wird ein Großteil der Grünanlagen in den Dörfern durch die Heimatvereine
gepflegt. Die Stadt unterstützt diese Arbeiten je nach Anlagenart und –größe durch jährlich
ausgezahlte Fördermittelbeträge.
Grundlage für die Höhe der Förderbeträge ist die durch den Ausschuss für Umweltschutz,
Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt Hennef am 28.09.2005 beschlossene
„Richtlinie der Stadt Hennef ( Sieg ) über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine für die
Pflege von städtischen Grünflächen“.
Eine Anpassung bzw. Erhöhung der Förderbeträge erfolgte seit 2005 nicht.
Trotz der angespannten Haushaltssituation wird eine moderate 10 %ige  Erhöhung der
Förderung ab dem kommenden Haushaltsjahr für angemessen angesehen. Diese  Anhebung
hat  eine Ausgabenerhöhung von jährlich 31.000 € auf 34.500 € zur Folge. Der Mehrbetrag in
Höhe von 3.400 €  wurde bereits für den kommenden Haushalt etatisiert.

Als Anlagen  beigefügt sind eine Aufstellung der zur Zeit geltenden Tarife, einschl. der  sich
ergebenden Erhöhung ab 2014 (Anlage 1) sowie die angepasste  Richtlinie (Anlage 2).

Hennef (Sieg), den 12.08.2013

Klaus Pipke
Bürgermeister



Anlagen 2















Beschlussvorlage

Amt: Umweltamt TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2013/3212 Anlage Nr.: ______

Datum: 28.08.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Umweltschutz,
Dorfgestaltung und Denkmalschutz

17.09.2013 öffentlich

Tagesordnung

Einladung der Lärmschutzgemeinschaft Hennef zur Berichterstattung über Ergebnisse der
Messstation Lichtenberg
Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 10.07.2013

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss stimmt dem beiliegenden Antrag zu, Herrn Schumacher von der
Lärmschutzgemeinschaft Flughafen Köln/Bonn e.V. einzuladen, um eine Auswertung der neuen
Fluglärm-Messstation Lichtenberg zu erhalten.

Begründung

Die neue Fluglärm-Messstation in Lichtenberg liefert seit dem 10. Mai 2013 Ergebnisse. Diese
werden sowohl auf der städtischen Internetseite, als auch im Portal des Deutscher
Fluglärmdienst e.V. veröffentlicht.
Die Lärmschutzgemeinschaft hat angeboten, einen Vergleich der Messwerte mit den anderen
Hennefer Messstationen vorzunehmen. Hierzu wurde beim Flughafen Köln/Bonn eine
Bereinigung der Messergebnisse der von dort betriebenen Messstationen um die von
Landungen verursachten Lärmereignisse beantragt.

Hennef (Sieg), den 05.09.2013

Klaus Pipke
Bürgermeister







Beschlussvorlage

Amt: Bauordnung und Untere Denkmalbehörde TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2013/3230 Anlage Nr.: ______

Datum: 11.09.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Umweltschutz,
Dorfgestaltung und Denkmalschutz

17.09.2013 öffentlich

Tagesordnung

Bürgerantrag

Beschlussvorschlag

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. Der Antragssteller ist
entsprechend zu unterrichten.

Begründung

Die baulichen Anlagen, fünf Wochenendhäuser mit Nebenanlagen, wie Toiletten- und
Spielhäuschen befinden sich in einem Waldgebiet, das seit Inkrafttreten des Landschaftsplanes
Nr. 9 des Landrats des Rhein-Sieg-Kreis als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Hier befinden
sich zudem Müllansammlungen, wie zum Beispiel Asbestwellplatten, alte Baumaterialien und
Sperrmüll.

Die fünf Wochenendhäuser mit Nebenanlagen, wie Toiletten- und Spielhäuschen können
wegen ihrer Lage im Naturschutzgebiet, den damit verbundenen Verstoß gegen § 23
Bundesnaturschutzgesetz sowie der nicht gesicherten Abwasserbeseitigung entgegen des § 4
Bauordnung für das Land Nordrhein Westfalen - Bau O NRW - und Zweifeln hinsichtlich der
Standsicherheit nicht nachträglich genehmigt werden. In der Konsequenz sind die
Wochenendhäuser und zugehörigen Nebenanlagen abzubrechen.

Ich beabsichtige deshalb, gemäß § 61 Abs. 1 BauO NRW mittels Ordnungsverfügung den
Abbruch der fünf Wochenendhäuser mit Nebenanlagen, wie Toiletten- und Spielhäuschen und
die Beseitigung des Abbruchmaterials entsprechend der Abfallgesetze zu verlangen.

Wochenendhaus Anlage 1 (Hauptanlage)
Diese Anlage ist ca. 206 m² groß mit einer Höhe von im Mittel ca. 3,00 Meter. Im rückwärtigen
Bereich der Anlage wurde der Hang abgegraben. Die Standsicherheit des Hanges und damit
der baulichen Anlagen kann nicht beurteilt werden. Zu dieser Reihenhausanlage gehören zwei
separate Baukörper. Zum Einen eine Toilettenanlage (Plumpsklo) mit einer Größe von ca. 1,5 x
1,5 x 2,4 Meter zum Anderen ein Spielhaus mit einer Größe von ca. 3 x 3 x 2 Meter. Zudem



wurde im Wald eine gemauerte Feuerstelle angelegt.
Mit Baugenehmigungen des Siegkreises vom 14.11.1960 wurden vier zerlegbare
Wochenendhäuser in Reihenhausqualität mit einer bebauten Fläche von 121,50 m² genehmigt.
Das anfallende Schmutzwasser sollte an die Anlagen eines ehemaligen Campingplatzes
weitergeleitet werden. Die nunmehr vorgefundenen baulichen Anlagen entsprechen nicht den
erteilten Baugenehmigungen. Für die tatsächlich vorhandenen Anlagen liegt keine
Baugenehmigung vor. Die Abwasserbeseitigung wurde offensichtlich anders ausgeführt, als in
der Genehmigung vorgesehen war.

Wochenendhaus Anlage 2
Dieses Wochenendhaus weist eine bebaute Fläche von ca. 145 m² auf und ist im Mittel ca.
3,00 Meter hoch. Hierfür liegt keine Baugenehmigung vor. Zu diesem Haus gehört ein offener
Kamin, der augenscheinlich in Eigenregie gebaut wurde. Eine Abwasseranlage ist nicht
vorhanden. Als Toilettenanlage wird offensichtlich die unter Anlage Nr. 1 genannte, benutzt. Die
bauliche Anlage ist rückwärtig komplett in den Hang gegraben. Die Standsicherheit ist daher
fraglich.

Wochenendhaus Anlage 3
Dieses Wochenendhaus hat eine bebaute Fläche von ca. 89 m² und ist im Mittel ca. 3,20 Meter
hoch. Eine Abwasseranlage ist augenscheinlich nicht vorhanden. Die Standsicherheit ist nach
Inaugenscheinnahme zumindest fragwürdig. Nach dem vorgelegten Vermesserplan steht die
bauliche Anlage teilweise auf städtischem Grundstück (Flurstück 35/1). Für das Grundstück
wurde mit Datum vom 20.01.1960 eine Baugenehmigung zur Errichtung eines Holzhauses mit
einer Grundfläche von 4 x 4 Metern zuzüglich zweiseitig umlaufendem Balkon/ Altan erteilt.
Insgesamt ergibt sich somit eine genehmigte bebaute Fläche von ca. 25 m².

Die vorhandene bauliche Anlage entspricht schon wegen ihrer Grundfläche, die das Dreifache
des Genehmigten übersteigt, nicht der erteilten Baugenehmigung, so dass für die vorhandene
bauliche Anlage ebenfalls keine Baugenehmigung besteht.

Wochenendhaus Anlage 4
Das Wochenendhaus verfügt über eine bebaute Fläche von ca. 50 m² und einer Höhe von ca.
3,00 Meter. Eine Abwasseranlage ist nicht vorhanden, die Standsicherheit des Gebäudes ist
unklar. Eine Baugenehmigung liegt nicht vor.

Wochenendhaus Anlage 5
Das Wochenendhaus verfügt über eine bebaute Fläche von ca. 54 m² und ist im Mittel ca. 2,80
Meter hoch. Das Haus steht teilweise auf städtischem Grundstück. Zu diesem Haus gehört ein
überdachter Freisitz mit einer Größe von ca. 3,00 x 3,00 Meter, Höhe ca. 2,80 Meter, ebenfalls
teilweise auf Flurstück 35/2 überbaut. Eine Abwasseranlage ist nicht vorhanden, die
Standsicherheit ist unklar und eine Baugenehmigung liegt nicht vor.

Hennef (Sieg), den 11.09.2013

Klaus Pipke

Anlagen
Bürgerantrag vom 10.09.2013 mit Anlagen
Stellungnahme des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes Nordrhein Westfalen vom 12.07.2013
Fotos aus 1/13
Auszug Flächennutzungsplan





Auszug Flächennutzungsplan





































Mitteilung

Amt: Bauordnung und Untere Denkmalbehörde TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2013/0771 Anlage Nr.: ______

Datum: 18.07.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Umweltschutz,
Dorfgestaltung und Denkmalschutz

17.09.2013 öffentlich

Tagesordnung

Privilegierte Bauvorhaben im Außenbereich

Mitteilungstext

Bezug nehmend auf den Beschluss vom 08.12.2010 gebe ich Ihnen beiliegende Liste
privilegierter Bauvorhaben im Außenbereich im Zeitraum 01/2011 bis 06/2013 zur Kenntnis.

Hennef (Sieg), den 18.07.2013

Klaus Pipke

Anlagen

Liste privilegierter Bauvorhaben 01/2011 - 06/2013







Mitteilung

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2013/0782 Anlage Nr.: ______

Datum: 05.09.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Umweltschutz,
Dorfgestaltung und Denkmalschutz

17.09.2013 öffentlich

Tagesordnung

Instandsetzung einer Fußgängerüberführung im Naturschutzgebiet Dondorfer See

Mitteilungstext

Das Brückenbauwerk führt im Zuge eines Gehweges im Naturschutzgebiet um den Dondorfer
See über einen Graben (der Graben dient als Überlauf des Dondorfer Sees in die Sieg).

Dieses besteht aus 2 Hauptträgern aus Stahl (HEB 300) und einem Holzbohlenbelag, sowie
aus einem Holzgeländer. Die Stützweite des Überbaus beträgt 13,00m und eine lichte Breite
zwischen den Geländern von 1,50 m. Das Tragwerk ist mittels Schwellenhölzern auf massiven
Fertigteilfundamenten gegründet. Die Geländerhöhe beträgt 1,10 m.
Die Bohlenbelag sowie das Geländer sind im Winter `89 durch die Fa. Platzwahl GmbH
erneuert worden. Der Stahlüberbau wurde im Jahre 2003 instand gesetzt. Die Stahlträger
wurden sandgestrahlt und mit einem Beschichtungssystem gegen Korrosion geschützt, dabei
wurde der Holzbohlenbelag gereinigt und wiederverwendet.



Durch die turnusmäßige Prüfung – 2012 – teilte uns das für die Brückenprüfung
zuständige Ing. Büro Verheyen mit, dass der Bohlenbelag und die Absturzsicherung
(Geländer) aus Verkehrssicherungsgründen dringlich zu erneuern sind.

Das Ing. Büro Verheyen sollte im Rahmen der Beauftragung eine
Wirtschaftlichkeitsunter-suchung durchführen. Hier wurden einige Varianten untersucht die in
der nachfolgenden Tabelle dargestellt sind.

Nr. Material Kosten Lebensdauer

1. Gitterroste Stahl 10.000,00 40 Jahre

2. Gitterroste Glasfaserkunststoff 20.000,00 50 Jahre

3. Holzbohlenbelag 24.790,68 25 Jahre

4.

Durch die schattige Lage im Wald kann die Brücke nach Regenereignissen oder Morgentau
schlecht abtrocknen, sodass ein Holzbohlenbelag aus langlebiger Sicht nicht sinnvoll ist. Die
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergab, dass die Kosten für Stahlgitterroste mit einer
Lebensdauer von 40 Jahren die günstigste Variante darstellt. Das Knieholmgeländer wird als
feuerverzinktes Stahlgeländer ausgeführt.

Hennef (Sieg), den  05.09.2013

Klaus Barth



Mitteilung

Amt: Umweltamt TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2013/0783 Anlage Nr.: ______

Datum: 05.09.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Umweltschutz,
Dorfgestaltung und Denkmalschutz

17.09.2013 öffentlich

Tagesordnung

Lindenreihe Siegdeich längs der Kläranlage
Schadensbild und weiteres Vorgehen

Mitteilungstext

Die ca. 90 Jahre alte Lindenreihe am Siegdeich entlang der Kläranlage ist in der jetzigen Form
nicht mehr standsicher. Fehlentwicklungen bei der Kronenentwicklung, die auf unsachgemäße
radikale Kronenkappungen in den 70er Jahren zurückzuführen sind, konnten schon länger
beobachtet werden. Die Hauptäste der 65 Altbäume sind an der Hauptverzweigungsstelle nicht
gut verankert und konkurrieren durch den vermehrten Ausschlag stark miteinander. Einzelne
Starkastabbrüche an Faulstellen sowie ein kompletter Kronenzusammenbruch 2012 zeigten
das Gefährdungspotential an dem stark frequentierten Wander- und Radweg.

Nach Beratung in der Grünflächenkommission am 4.9.2012 wurde der  Baumsachverständiger
Michael Schlag hinzugezogen. Das nun vorliegende Gutachten beschreibt anhand von 4
Varianten die fachlich erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen und stellt diese den  akuten und
folgenden Kosten gegenüber. Nach Lage der Dinge kommt nur Variante 4 (Einkürzung und
Pflege) in Frage. Sie ist abgesehen von der naturschutzrechtlich und politisch nicht
durchsetzbaren Fällung die wirtschaftlichste Vorgehensweise.



Sachverständigenbüro Reinartz & Schlag, Gutachten Siegallee Hennef, 7.8.2013, S. 158)

Derzeit wird geprüft,  die Erstpflege in Höhe von 20.150 Euro (nt.) über die Bereitstellung
außerplanmäßiger Mittel  noch dieses Jahr durchzuführen. Für die Folgepflege muss gem.
Gutachten im 5-Jahres-Turnus jeweils eine Nachsorgung im Umfang von 17.850 Euro (nt.)
bereitgestellt werden.

Hennef (Sieg), den 05.09.2013

Klaus Pipke
Bürgermeister
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